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im TV-L sind Nebentätigkeiten nur anzeigenpflichtig. Ich wüsste nicht, dass es da noch mal
extra Regeln für Lehrer gibt.
Daher müsste es reichen dem Chef die Nebentätigkeit schriftlich mitzuteilen.

Für Fragen rund um die Tarifverträge im öffentlichen Dienst kann ich übrigens
http://www.oeffentlicher-dienst.info sehr empfehlen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/42221-nebent%C3%A4tigkeit-als-daf-lehrerin/?postID=384407#post384407
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